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Präambel
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes 
zum Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG) vom 06.06.1994  
(Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2018 
(Nds. GVBl. S. 66), i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wasser
gesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28.06.2022 (Nds. GVBl. S. 388),  
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) und i. V. m. den §§ 2, 5, 6, 8 und  
11 ff. des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)  
i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), sowie i. V. m. dem 
Vertrag zur Übernahme und Durchführung der Abwasserbeseiti
gung der Gemeinde Stadland durch den OOWV zwischen dem  
OldenburgischOstfriesischen Wasserverband und der Gemeinde 
Stadland vom 03.03.2000 sowie der Ergänzungsvereinbarung über 
die Übertragung der Befugnis zum Erlass von Satzungen und der 
Erhebung von öffentlichrechtlichen Abgaben in Bezug auf die Ab
wasserbeseitigungspflicht vom 05.03./26.04.2021 zum Aufgaben
übertragungsvertrag vom 03.03.2000 zwischen dem Oldenburgisch
Ostfriesischen Wasserverband und der Gemeinde Stadland hat  
die Verbandsversammlung des OldenburgischOstfriesischen  
Wasserverbandes (OOWV, im Folgenden „Verband“) am 01.11.2022 
folgende Satzung beschlossen:

Abschnitt I. Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Der Verband betreibt nach Maßgabe seiner Satzung über  

die zentrale Schmutzwasserbeseitigung für das Gebiet  
der Gemeinde Stadland in der jeweils gültigen Fassung  
eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser
beseitigung.

(2)  Zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung erhebt der Verband nach Maß
gabe der Bestimmungen dieser Satzung die folgenden  
Abgaben:

 a) Benutzungsgebühren,

 b) Beiträge und

 c) Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse.

(3)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im 
Sinne des Grundbuchrechts. 

(4)  Schmutzwasser nach dieser Satzung ist Schmutzwasser im 
Sinne der Satzung über die zentrale Schmutzwasserbeseiti
gung für das Gebiet der Gemeinde Stadland.

Abschnitt II. Benutzungsgebühren

§ 2 Grundsatz und Gegenstand der Gebührenpflicht
(1)  Der Verband erhebt als Gegenleistung für die Inanspruch

nahme der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutz
wasserbeseitigung Benutzungsgebühren.

(2)  Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus einer 
Grundgebühr, einer Mengengebühr sowie bei stark ver
schmutztem Schmutzwasser einem Starkverschmutzer
zuschlag. 

§ 3 Gebührenmaßstab der Grundgebühr
  Die Grundgebühr bemisst sich nach der Nennweite des Trink

wasserhausanschlusses und der Anzahl der zu entsorgenden 
wirtschaftlichen Einheiten. Als wirtschaftliche Einheit gelten 
einzelne oder mehrere Räume, die eigenständig genutzt wer
den können und zu diesem Zweck jeweils mit Küche oder 
Kochgelegenheit bzw. Wasserversorgung und Sanitäreinrich
tung ausgestattet sind. Wirtschaftliche Einheiten sind beispiels
weise Wohnungen, (Ferien)Appartements, Gewerbebetriebe, 
Arzt und Anwaltspraxen, öffentliche Einrichtungen.

§ 4 Gebührenmaßstab der Mengengebühr
(1)  Die Mengengebühr bemisst sich nach der Schmutzwasser

menge, die von einem Grundstück in die öffentliche Einrich
tung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangt. Be
rechnungseinheit für die Mengengebühr ist ein Kubikmeter 
Schmutzwasser.

(2)  Als in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser
beseitigung gelangt, gilt die durch eine Schmutzwassermess
einrichtung gemessene, tatsächlich eingeleitete Schmutz
wassermenge. Soweit keine Schmutzwassermesseinrichtung 
vorhanden ist, gelten als in die öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangt

 a)  die auf dem Grundstück aus den öffentlichen Wasserver
sorgungsanlagen entnommenen Frischwassermengen, und

 b)  die aus Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen und ande
ren Eigengewinnungsanlagen auf dem Grundstück gewon
nenen oder dem Grundstück sonst zugeführten Wasser
mengen.

Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die  
Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung  
(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das Gebiet  
der Gemeinde Stadland, in der Fassung der 1. Änderung vom 12.12.2023
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(3)  Der Verband kann vom Gebührenpflichtigen den Einbau und 
die Verwendung einer geeigneten und mit dem Verband  
abgestimmten Schmutzwassermengenmesseinrichtung auf 
dessen Kosten und die Übermittlung der von der Schmutz
wassermesseinrichtung gemessenen Schmutzwassermengen 
verlangen. Der Verband ist berechtigt, die Schmutzwasser
mengenmesseinrichtung abzulesen und zu überprüfen. 

(4)  Für die Wassermengen nach Abs. 2 lit. a) sind die durch die 
Messeinrichtungen gemessenen und abgelesenen Werte 
oder die sonst im Rahmen der öffentlichen Wasserversorgung 
festgestellten Werte maßgeblich. Liegen dem Verband diese 
Werte nicht vor oder werden die Mengen zu abweichenden 
Stichtagen ermittelt, kann der Verband verlangen, dass der/die 
Gebührenpflichtige die Messeinrichtungen abliest und dem 
Verband die abgelesenen Werte schriftlich oder elektronisch 
mitteilt; der Verband ist auch berechtigt, die Messeinrichtun
gen selbst abzulesen.

(5)  Die Wassermengen nach Abs. 2 lit. b) hat der/die Gebühren
pflichtige dem Verband jeweils bis 31.01. eines Jahres für  
das vorangegangene Kalenderjahr unter Vorlage der gemäß 
Abs. 7 dieses Paragrafen erforderlichen Nachweise schriftlich 
oder elektronisch mitzuteilen.

(6)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche  
Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangt 
sind, werden auf schriftlichen oder elektronischen Antrag 
des/der Gebührenpflichtigen abgesetzt. Der Antrag ist jeweils 
bis 31.01. eines Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr 
unter Vorlage der gemäß Abs. 7 dieses Paragrafen erforder
lichen Nachweise zu stellen.

(7)  Die Wassermengen nach Abs. 2 lit. b) und nach Abs. 6 sind 
vom/von der Gebührenpflichtigen wie folgt nachzuweisen:

 a)  Grundsätzlich erfolgt der Nachweis durch geeignete Mess
einrichtungen, die den Bestimmungen des Mess und 
Eichgesetzes entsprechen müssen. Die Messeinrichtungen 
hat der/die Gebührenpflichtige auf eigene Kosten einbauen 
und auswechseln zu lassen. Einbau und Auswechslung der 
Messeinrichtungen hat der/die Gebührenpflichtige dem 
Verband unverzüglich anzuzeigen. Mit dem Einbau, der 
Auswechslung und der Verplombung der Messeinrichtungen 
hat der/die Gebührenpflichtige ein in das Installateurver
zeichnis eines Wasserversorgers oder Abwasserbeseitigers 
eingetragenes Installationsunternehmen zu beauftragen. 
Der/Die Gebührenpflichtige hat die Messeinrichtungen  
jeweils zum Ende eines Kalenderjahres und vor Auswechs
lung der Messeinrichtung abzulesen und die abgelesenen 
Werte schriftlich festzuhalten. Der Verband ist berechtigt, 
die Messeinrichtungen abzulesen und zu überprüfen. 

 b)  Ist der Einbau von Messeinrichtungen nicht möglich oder 
nicht zumutbar, so kann der Verband den Nachweis mittels 
Vorlage prüffähiger Unterlagen gestatten.

(8)  Der Verband ist berechtigt, die Schmutzwassermengen nach 
Abs. 2 zu schätzen, wenn sie nicht anders ermittelt werden 
können oder objektive Zweifel an den durch Messeinrichtun
gen festgestellten Wasser oder Schmutzwassermengen be
stehen.

§ 5 Gebührensätze für Grund- und Mengengebühr
(1)  Die Grundgebühr beträgt für jede wirtschaftliche Einheit auf 

dem Grundstück 6,25 Euro pro Monat.

(2)  Bei einer Nennweite des Trinkwasserhausanschlusses ab  
50 mm erhöht sich die Grundgebühr für die erste an diesen 
Anschluss angeschlossene wirtschaftliche Einheit auf folgen
den Betrag: 

 50 mm:  9,75 Euro

 80 mm:  24,95 Euro 

 100 mm:  39,00 Euro

 125150 mm:  87,75 Euro

 ab 200 mm:  156,00 Euro

  Dies gilt nur, soweit ein Anschluss der jeweiligen Nennweite 
für die erste an diesen Anschluss angeschlossene wirtschaft
liche Einheit erforderlich ist.

(3)  Die Mengengebühr beträgt 6,60 Euro pro Kubikmeter 
Schmutzwasser.

§ 6 Starkverschmutzerzuschlag
(1)  Für Schmutzwasser, das gegenüber durchschnittlichem häus

lichem Schmutzwasser einen höheren Verschmutzungsgrad 
aufweist, wird ein Starkverschmutzerzuschlag erhoben.

(2)  Ein gegenüber durchschnittlichem häuslichem Schmutzwasser 
höherer Verschmutzungsgrad des Schmutzwassers im Sinne 
des Abs. 1 liegt vor, wenn der chemische Sauerstoffbedarf 
(CSB) des Schmutzwassers einen Wert von 1.000 mg/l über
schreitet.

(3)  Der CSBWert des Schmutzwassers wird für den jeweiligen 
Erhebungszeitraum durch den Mittelwert aus mindestens 
sechs qualifizierten Stichproben oder Mischproben während 
des Erhebungszeitraums am Ablauf der Vorbehandlungsanlage 
vor der Vermischung mit anderem Abwasser ermittelt. Ist 
keine Vorbehandlungsanlage vorhanden, erfolgt die Bepro
bung nach Satz 1 am Ort des Anfalls des Schmutzwassers; 
die Beprobung kann an der Einleitstelle erfolgen, wenn zuvor 
keine Vermischung mit anderem Abwasser erfolgt. Die quali
fizierte Stichprobe umfasst mindestens fünf Stichproben, die – 
in einem Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand 
von nicht weniger als zwei Minuten entnommen – gemischt 
werden. Es gelten die Messverfahren nach der Verordnung 
über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Ge
wässer (Abwasserverordnung – AbwV) in der jeweils gültigen 
Fassung oder gleichwertige Verfahren im Sinne von § 4 Abs. 2 
AbwV. Die Messergebnisse sind dem Gebührenpflichtigen 
mitzuteilen, sofern diese dem Gebührenpflichtigen nicht be
reits vorliegen.

(4)  Der Starkverschmutzerzuschlag berechnet sich nach der für 
die Mengengebühr maßgeblichen Schmutzwassermenge und 
dem CSBWert des Schmutzwassers wie folgt:

 Z = M * (x * CSB/1.000 + y) – M

 In dieser Formel bedeuten

 Z  Starkverschmutzerzuschlag in €/m³,

 M  Mengengebühr in €/m³,

 CSB  nach Abs. 3 dieses Paragrafen ermittelter CSBWert 
(in mg/l),

 x  schmutzfrachtabhängiger Gebührenanteil (0,278),

 y  mengenabhängiger Gebührenanteil (0,722).
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§ 7 Einleitung von Niederschlagswasser
(1)  Hat der Verband die Einleitung von Niederschlagswasser  

in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser
beseitigung nach § 5 Abs. 3 der Satzung über die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung für das Gebiet der Gemeinde 
Stadland gestattet, werden hierfür Benutzungsgebühren  
erhoben.

(2)  Die Benutzungsgebühr für 1,5 Quadratmeter Fläche, von  
welcher Niederschlagswasser in die öffentliche Einrichtung 
zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung eingeleitet wird, 
entspricht der Mengengebühr pro Kubikmeter Schmutz
wasser gemäß § 5 Abs. 3. 

(3)  Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieser Satzung, soweit 
sie Benutzungsgebühren betreffen, entsprechend.

§ 8 Beginn und Ende der Gebührenpflicht
(1)  Die Gebührenpflicht besteht, sobald das Grundstück an die 

öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseiti
gung angeschlossen ist oder in diese entwässert.

(2)  Die Gebührenpflicht endet, wenn von dem Grundstück dauer
haft kein Schmutzwasser mehr in die öffentliche Einrichtung 
zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gelangen kann  
und der Anschluss nachweislich fachgerecht beseitigt bzw. 
verschlossen wurde.

(3)  Beginnt oder endet die Gebührenpflicht während eines Erhe
bungszeitraums, so wird die Grundgebühr zeitanteilig und die 
Mengengebühren sowie ein eventueller Starkverschmutzer
zuschlag nach den gemäß den Vorgaben des § 4 und § 6 die
ser Satzung für den betreffenden Zeitraum zu ermittelnden  
in die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser
beseitigung gelangten Schmutzwassermengen berechnet.

§ 9 Gebührenpflichtige
(1)  Gebührenpflichtig ist der/die Eigentümer/in des Grundstücks 

im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrich
tung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Im Falle eines 
Erbbaurechts tritt der/die Erbbauberechtigte an die Stelle 
des/der Grundstückseigentümers/in. Besteht ein Nießbrauch
recht oder sonstiges dingliches Nutzungsrecht an dem Grund
stück, sind auch die Inhaber dieser Rechte gebührenpflichtig.

(2)  Ist Grundstückseigentümer eine Gemeinschaft von Woh
nungs bzw. Teileigentümern im Sinne des Wohnungseigen
tumsgesetzes (WEG), so ist die Wohnungseigentümergemein
schaft Gebührenpflichtiger. 

(3)  Mehrere Gebührenpflichtige für ein Grundstück sind Gesamt
schuldner.

§ 10  Erhebungszeitraum, Entstehung, Festsetzung und 
Fälligkeit der Gebühr; Abschlagszahlungen

(1)  Erhebungszeitraum für die Benutzungsgebühren ist das  
Kalenderjahr. 

(2)  Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeit
raumes.

(3)  Die Benutzungsgebühren und Abschlagszahlungen auf diese 
werden durch Bescheide festgesetzt.

(4)  Die Benutzungsgebühren sind einen Monat nach Bekannt
gabe des Festsetzungsbescheids fällig.

(5)  Auf die Benutzungsgebühren für den jeweiligen Erhebungs
zeitraum sind monatliche Abschlagszahlungen zu leisten. Die 
Abschlagszahlungen sind jeweils zum 21. eines Monats fällig. 
Die Höhe der Abschlagszahlungen bemisst sich nach der  
Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung im letzten abgerechneten Erhe
bungszeitraum. Für den ersten Erhebungszeitraum nach dieser 
Satzung bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen nach 
der Inanspruchnahme der Schmutzwasseranlage des Verban
des im vorhergehenden Abrechnungszeitraum. Hat die Inan
spruchnahme durch den Gebührenpflichtigen erst nach dessen 
Ende begonnen, bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen 
nach der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung in vergleichbaren Fällen. 
Nach Ende des Erhebungszeitraums werden die Benutzungs
gebühren endgültig festgesetzt.

Abschnitt III. Beiträge

§ 11 Grundsatz und Gegenstand der Beitragspflicht
(1)  Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Gebüh

ren oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung 
seiner öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser
beseitigung Beiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen 
Vorteile. 

(2)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffent
liche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung  
angeschlossen werden können und für die

 a)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 
sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen, 

 b)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 
ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen, 

 c) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht. 

(3)  Wird ein Grundstück an die öffentliche Einrichtung zur zen
tralen Schmutzwasserbeseitigung tatsächlich angeschlossen, 
so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vor
aussetzungen des Abs. 2 dieses Paragrafen nicht erfüllt sind. 

§ 12 Beitragsmaßstab
(1)  Der Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab 

berechnet. Zur Ermittlung des Beitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % 
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. In tatsächlich be
stehenden (§ 34 des Baugesetzbuches (BauGB)) oder durch 
Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 der Bau
nutzungsverordnung (BauNVO)) wird abweichend hiervon  
für das erste Vollgeschoss 50 % und für jedes weitere Voll
geschoss 50 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 

(2)  Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach landes
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist die Voll
geschosszahl im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) wegen der Besonderheiten des Bauwerkes im Ein
zelfall nicht feststellbar, so werden bei industriell genutzten 
Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer 
Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m 
Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 
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(3)  Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

 1.  die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich 
oder gewerblich nutzbar ist; 

 2.  die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
und 

  a)  mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles liegen, – sofern sie nicht unter Nr. 6 
oder Nr. 7 fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks, 
wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

  b)  mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie 
nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Be
reich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  
liegen sowie bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, – sofern sie nicht unter  
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Satzungsbereich, 
wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann; 

 4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach  
§ 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 oder 
Nr. 7 fallen, 

  a)  wenn sie insgesamt innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamt
fläche des Grundstücks, 

  b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich  
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleich
mäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft; 

 5.  die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) erge
benden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerb
lichen Nutzung entspricht; 

 6.  für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB eine sonstige Nutzung als Wochenendhausgebiet 
oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unterge
ordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping oder Festplätze; nicht aber  
Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,  
75 % der Grundstücksfläche; 

 7.  für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof fest
gesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang  
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungs
plan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 
als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grund
fläche der an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so er
mittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zuge
ordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 
den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt; 

 8.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut 
sind, die Grundfläche der an die öffentliche Einrichtung 
zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung angeschlossenen 
Baulichkeiten, bei denen nach den Bestimmungen der 
Satzung über die zentrale Schmutzwasserbeseitigung in 
die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser
beseitigung einzuleitendes Schmutzwasser anfällt, geteilt 
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen  
jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der 
Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung 
der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleich
mäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 9.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die 
durch eine rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststel
lung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen 
ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher), die Fläche 
des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fach
planung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher 
Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberück
sichtigt bleiben, die nicht abwasserrelevant nutzbar sind. 

(4)  Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstücken, 

 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungs
planes liegen (Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2) 

  a)  die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 
der Vollgeschosse; 

  b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge
schosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, 
in Kern, Gewerbe, Industrie und Sondergebieten  
i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchst
zulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 
0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze 
Zahlen aufgerundet wird; 

  c)  für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge
schosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern 
nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei ei
ner Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruch
zahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

  d)  auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgara
genanlage errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

  e)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 
bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn 

   aa)  für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als  
Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die 
Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

   bb)  für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als  
Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, die Zahl  
von einem Vollgeschoss, 

   cc)  sie in anderen Baugebieten liegen, der in der nähe
ren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder 
tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungs
wert nach lit. a) – c); 
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 2.  für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne 
oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist  
(z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping, Sport 
und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von 
Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, 
die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 3.  auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) 
bzw. lit. d) und e) sowie nach Nr. 2 oder die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) 
bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene 
Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich 
vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

 4.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder 
teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts
teiles liegen (Abs. 3 Nr. 4), wenn sie 

  a)  bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhan
denen Vollgeschosse, 

  b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; 

 5.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut 
sind, die Zahl der Vollgeschosse der angeschlossenen  
Baulichkeit; 

 6.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund 
einer rechtsverbindlichen Fachplanung (vgl. Abs. 3 Nr. 9) 
abwasserrelevant nutzbar sind, 

  a)  die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelas
senen Vollgeschosse,

  b)  die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge
schosse, wenn die Fachplanung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält, 

  jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Nr. 9; 

 7. mit Kirchengebäuden die Zahl von einem Vollgeschoss.

(5)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur 
Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vorschriften ent
sprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 1.  Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmun
gen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 

 2.  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die  
Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nut
zungsmaß enthält.

§ 13 Beitragssatz
  Der Beitragssatz beträgt 7,45 Euro je m² nach § 12 maßgeb

liche Fläche. 

§ 14 Beitragspflichtiger
(1)  Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides Eigentümer/in des Grundstücks ist. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an 
Stelle des/der Eigentümer/in der/die Erbbauberechtigte  
beitragspflichtig. 

(2)  Mehrere Beitragspflichtige für ein Grundstück sind Gesamt
schuldner. 

(3)  Bei Wohnungs und Teileigentum sind die einzelnen Woh
nungs- und Teileigentümer/innen nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

§ 15  Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit des  
Beitrags; Vorausleistungen

(1)  Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitrags
fähigen Maßnahme. Die beitragsfähige Maßnahme ist beendet, 
wenn die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser
beseitigung einschließlich des Grundstücksanschlusses betriebs
fertig hergestellt ist. 

(2)  Im Falle des § 11 Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht mit dem 
tatsächlichen Anschluss der auf dem Grundstück vorhandenen 
Baulichkeit an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutz
wasserbeseitigung. 

(3)  Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Voraus
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der 
beitragsfähigen Maßnahme begonnen worden ist. Die Vor
ausleistungen werden nach dem für den Beitrag geltenden 
Maßstab erhoben. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen 
Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Voraus-
leistende nicht beitragspflichtig ist.

(4)  Beiträge und Vorausleistungen auf diese werden durch Be
scheide festgesetzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig.

§ 16 Ablösung
(1)  In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstan

den ist, kann die Ablösung des Beitrags durch Vertrag verein
bart werden. 

(2)  Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in  
§ 12 und § 13 bestimmten Beitragsmaßstabs und Beitrags
satzes zu ermitteln. 

(3)  Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags
pflicht endgültig abgegolten.

Abschnitt IV. Erstattung der Kosten für Grundstücks-
anschlüsse

§ 17  Gegenstand und Maßstab der Kostenerstattungs-
pflicht

  Die Aufwendungen für die Herstellung des Grundstücks
anschlusses für ein Grundstück sowie für die Veränderung 
und Beseitigung des Grundstücksanschlusses sind dem  
Verband in der tatsächlich entstandenen Höhe zu ersetzen.

§ 18 Erstattungspflichtiger
(1)  Erstattungspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 

des Kostenerstattungsbescheides Eigentümer/in des Grund
stückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist an Stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers der/die 
Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. 

(2)  Sind mehrere Grundstücke über einen gemeinsamen Grund
stücksanschluss an die öffentliche Einrichtung zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen, sind alle Eigen
tümer/innen erstattungspflichtig.

(3) Mehrere Erstattungspflichtige sind Gesamtschuldner. 

(4)  Bei Wohnungs und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs 
und Teileigentümer/innen nur entsprechend ihrem Miteigen
tumsanteil erstattungspflichtig.
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§ 19  Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Kosten-
erstattung; Vorausleistungen

(1)  Die Kostenerstattungspflicht entsteht mit der Beendigung der 
jeweiligen Maßnahme. 

(2)  Auf die künftige Kostenerstattungsschuld können angemessene 
Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung 
der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen 
betragen 50 % der voraussichtlich zu erstattenden Kosten. 
Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Kostenerstattungs
schuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende 
nicht kostenerstattungspflichtig ist.

(3)  Der Kostenerstattungsbetrag und die Vorausleistung auf diesen 
werden durch Bescheide festgesetzt und sind einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Abschnitt V. Gemeinsame Bestimmungen

§ 20 Zustellungsbevollmächtigte
(1)  Ist eine Gemeinschaft von Wohnungs bzw. Teileigentümern 

im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) Grund
stückseigentümer, so wird diese durch den Verwalter gemäß 
§ 9b WEG gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die 
WEG hat dem Verband die Kontaktdaten des Verwalters mit
zuteilen. Wird kein Verwalter bestellt, so wird die Gemein
schaft der Wohnungseigentümer gemeinschaftlich durch die 
Wohnungseigentümer vertreten. 

(2)  Bei mehreren nach dieser Satzung Abgabenpflichtigen für  
ein Grundstück sollen diese einen Bevollmächtigten für die 
Zustellung von Bescheiden nach dieser Satzung benennen.

§ 21 Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
(1)  Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige ist zur Mit

wirkung bei der Ermittlung der für die Abgabenerhebung 
maßgeblichen Umstände verpflichtet. Er/Sie hat dem Ver
band die für die Abgabenerhebung erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen.

(2)  Der/Die nach dieser Satzung Abgabenpflichtige hat den Ver
band unverzüglich über Änderungen der für die Abgaben
erhebung maßgeblichen Umstände zu informieren.

(3)  Werden für die Abgabenerhebung erforderliche Auskünfte 
verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu  
erlangen, so kann der Verband die für die Ermittlung der  
Abgaben maßgeblichen Merkmale unter Berücksichtigung  
aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen  
Sachverständigen auf Kosten des/der Abgabenpflichtigen 
schätzen lassen.

§ 22 Härtefallregelung
  Der Verband kann Abgaben im Sinne dieser Satzung ganz 

oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage 
des einzelnen Falls unbillig wäre.

§ 23 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, 

wer vorsätzlich oder leichtfertig

 a)  entgegen § 4 Abs. 6 dieser Satzung die erforderlichen 
Nachweise nicht erbringt,

 b)  entgegen § 4 Abs. 6 lit. a) dieser Satzung den Einbau,  
die Auswechslung und die Verplombung der Messeinrich
tungen nicht durch ein in ein Installateurverzeichnis eines 
Wasserversorgers oder Abwasserbeseitigers eingetragenes 
Installationsunternehmen vornehmen lässt,

 c)  entgegen § 21 Abs. 1 dieser Satzung nicht an der Ermitt
lung der für die Abgabenerhebung maßgeblichen Um
stände mitwirkt, Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, nicht 
vollständig oder unrichtig erteilt oder Daten und Unter lagen 
nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig 
überlässt;

 d)  entgegen § 21 Abs. 2 dieser Satzung den Verband über 
Änderungen der für die Abgabenerhebung maßgeblichen 
Umstände nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
unrichtig informiert.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 Euro geahndet werden.

§ 24 Inkrafttreten
  Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.


